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3. ANGABEN ZUR LAGE UND ZUM BESTAND 

3.1. Lage des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt im westlichen Bereich des Gemeindegebietes nördlich des Ottendorfer 
Weges und westlich des Suchsdorfer Weges.  

 
Lage des Plangebietes im Luftbild (Quelle: Digitaler Atlas Nord) 

Der Geltungsbereich umfasst die Flächen und Flurstücke (583, 584 und 10/6 der Flur 4) eines 
ehemaligen Gartenmarktes sowie die für die Erschließung erforderlichen Flächen im Bereich 
des Suchsdorfer Weges.  

 
Lageplan des Geltungsbereiches 
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Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 2,43 ha und befindet sich auf Höhenlagen zwischen 
13,0 m und 18,0 m über Normal-Höhen-Null (NHN). Es fällt von Ost nach leicht West ab. Am 
westlichen Rand zur Bebauung am Habichtsweg befindet sich ein Höhenversatz von ca. 3,0 m. 

Der Plangeltungsbereich wird wie folgt begrenzt: 

- im Osten durch die Verkehrsfläche des Suchsdorfer Weg, der teilweise mit einbezogen 
wird, 

- im Süden durch eine Wiese am Ottendorfer Weg, 

- im Westen durch die angrenzende Bebauung des Habichtsweges und 

- im Norden durch die angrenzenden Grundstücksflächen der Wohnbebauung am 
Appenrader Weg und Helene-Lange-Weg. 

Der vorliegende Plangeltungsbereich wurde den Erforderlichkeiten folgend angepasst. Es 
erfolgte im Gegensatz zum Aufstellungsbeschluss eine Erweiterung um die südöstlich 
gelegenen Erschließungsflächen, die auch für Erschließung des Plangebietes von Relevanz 
sind, sowie der Verkehrsflächen des Suchsdorfer Weges, in die im Zuge der Umsetzung der 
Planung eingegriffen wird, und eine Reduzierung um die nordöstlich gelegenen 
Wohnbaugrundstücke, die nicht Teil des konkreten Vorhabens sind. 

3.2. Derzeitige Nutzung des Plangebietes 

Die Fläche des Plangeltungsbereiches umfasst vorrangig die Flächen eines ehemaligen, vor 
einiger Zeit aufgegebenen Gartenmarktes mit den vorhandenen Wirtschaftsgebäuden im 
östlichen Bereich sowie den Flächen für den Betrieb und für Bepflanzungen. Der Bereich stellt 
sich derzeit als Brachfläche dar. 

 
Derzeitiger Zustand des Plangebietes im Luftbild (Quelle: Digitaler Atlas Nord) 

Angrenzend an das Plangebiet, befinden sich vorrangig Wohnnutzungen im östlichen, 
nördlichen und westlichen Bereich sowie eine unbebaute innerörtliche Grünfläche, die sich als 
Wiesenfläche darstellt. 

3.3. Baugrund und Bodenverhältnisse 

Zur Vorbereitung weiterer Planungsschritte wurde ein Geotechnisches Gutachten mit 
orientierender Schadstoffuntersuchung beauftragt und von der IGB Ingenieurgesellschaft, Kiel 
erarbeitet. In der Zusammenfassung des Gutachtens wird folgendes ausgeführt: 
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4. ÜBERGEORDNETE UND VORANGEGANGENE PLANUNGEN 

4.1. Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

Gemäß § 1 (4) BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Für die 
Gemeinde Kronshagen maßgebende Aussagen zu den Zielen der Raumordnung finden sich im 
Regionalplan für den Planungsraum III (REP III), bestehend aus den kreisfreien Städten Kiel 
und Neumünster sowie den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön aus dem Jahr 2000. In 
diesem sind die Aussagen des Landesraumordnungsplanes für Schleswig-Holstein aus dem 
Jahre 1998 konkretisiert und ergänzt worden. Der Landesraumordnungsplan wurde im Jahr 
2010 durch den Landesentwicklungsplan ersetzt. Hierzu ist die Fortschreibung 2021 des LEP 
erfolgt, der im Dezember 2021 wirksam geworden ist und die Entwicklung des Landes bis zum 
Jahr 2030 vorgeben soll. 

Die Gemeinde Kronshagen befindet sich im Verdichtungsraum des siedlungsstrukturellen 
Ordnungsraumes Kiel auf der Siedlungsachse Kiel-Gettorf. Kronshagen ist in seiner 
Gemeindefunktion als Stadtrandkern II. Ordnung dem Nahbereich der Stadt Kiel als 
Oberzentrum zugeordnet. 

Auf den Siedlungsachsen soll sich schwerpunktmäßig die Siedlungsentwicklung vollziehen. Die 
Gemeinden sollen durch die Ausweisung von Wohnungs-, Gemeinbedarfs- und gewerblichen 
Bauflächen sowie die Bereitstellung entsprechender Versorgungs- und 
Infrastruktureinrichtungen dieser Aufgabe gerecht werden. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 42 entsprechen gemäß § 1 (4) BauGB den 
Zielsetzungen der Raumordnung und Landesplanung. 

4.2. Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (F-Plan) der Gemeinde Kronshagen, der am 21.06.2012 in Kraft 
getreten ist, stellt für das Plangebiet Wohnbauflächen dar. 

Diese Darstellung erstreckt sich auch auf die angrenzenden, durch Wohnbebauung geprägten 
Bereiche. 

Die Verkehrsflächen des Ottendorfer Weges und des Suchsdorfer Weges sind als sonstige 
überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen dargestellt. 

Weitere, für die vorliegende Planung relevante Darstellungen sind im F-Plan nicht enthalten. 

 
Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Kronshagen 

Die derzeitigen Darstellungen des F-Planes entsprechen den geplanten Festsetzungen des B-
Planes Nr. 42, der die Entwicklung einer Wohnbebauung mit zugeordneten Service- und 
Versorgungseinrichtungen vorsieht. 
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4.3. Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan (Entwicklungskarte) der Gemeinde Kronshagen (Stand Juni 2001) stellt 
den Planbereich als Siedlungsfläche dar. Als überlagernde Darstellung sind Eignungsflächen 
für den Siedlungsbau (Flächen, auf denen Eingriffe hinnehmbar sind) ausgewiesen. 

 
Auszug aus dem Landschaftsplan der Gemeinde Kronshagen mit Darstellung des Planbereiches 

Am südlichen und am nordöstlichen Rand des Plangebietes sind prägende Baumreihen 
dargestellt. 

Die vorliegende Planung befindet sich in Übereinstimmung mit den Zielen der gemeindlichen 
Landschaftsplanung. 

4.4. Bebauungsplanung 

Das Plangebiet selbst ist bislang noch nicht verbindlich überplant worden. Allerdings wurde in 
der Vergangenheit ein Aufstellungsbeschluss zur Aufstellung des B-Planes Nr. 42 für einen 
größeren Plangeltungsbereich, der auch die Bebauung am Habichtsweg im Westen und die 
Bereiche bis an den Ottendorfer Weg heran im Süden umfasste. Mit der Neufassung des 
Aufstellungsbeschlusses wurde der Plangeltungsbereich des B-Planes Nr. 42 entsprechend 
verkleinert und auf das Vorhaben begrenzt. 

Angrenzend an das Plangebiet haben verschiedene Bebauungspläne Rechtskraft. Dies sind der 
B-Plan Nr. 35 mit seiner 1. bis 8. Änderung im Norden, die B-Pläne Nr. 21 und 22 östlich des 
Plangebietes sowie der B-Plan Nr. 32 im Süden. 

Die genannten B-Pläne steuern die Erhaltung und Fortentwicklung der Bestandsbebauung 
innerhalb ihrer Plangeltungsbereiche. 
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Die 11 Wohnhäuser haben zur angrenzenden Bebauung im Norden und Westen zwei 
Vollgeschosse mit Staffelgeschoss (II+S) und im zentralen sowie südlichen Bereich drei 
Vollgeschosse mit Staffelgeschoss (III+S). Die Erdgeschoss-Ebenen liegen bei +14,50müNN. 
Die Traufhöhe der Wohnhäuser liegt bei +23,95m (II+S) bzw. bei +26.95m (III+S). 

Die Gebäude sind mit einem roten Vormauerziegel vorgesehen. die Dachflächen sollen 
vollständig als Gründächer ausgebildet werden. Die Dachflächen sollen zudem abhängig vom 
Energiekonzept mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet oder zu mindestens hierfür vorgerüstet 
werden. 

Insgesamt waren zu Beginn der Planung ca. 125 Wohnungen vorgesehen. Angesichts der 
hohen Nachfrage von Kronshagenerinnen und Kronshagenern nach kleineren Wohnungen 
wurden diese nach aktuellem Planungsstand in 171 Einheiten aufgeteilt. Diese Anzahl ist das 
Maximum dessen, was für das Gebiet vorgesehen wird und wird vorsorglich auch im weiteren 
Verfahren für Stellplatznachweise, Müllentsorgung und Verkehrsprognose zugrunde gelegt.  

Alle Gebäude sollen einen behindertengerechten Aufzug (Tiefgarage bis Staffelgeschoss) 
erhalten. Etwa ein Drittel der Wohnungen ist barrierefrei nach LBauO Schleswig-Holstein 
geplant.  

Von den elf Gebäuden sind die beiden nordöstlich gelegenen Baukörper (Haus 1 und 2 im 
Vorhabenlageplan) für den sozialen Wohnungsbau vorgesehen. 

 
Perspektivisches Luftbild von Süden (HS Architekten, Hamburg) 

Das Zentralgebäude ist im südöstlichen Bereich des Plangebietes als abgewinkelter Baukörper 
mit drei Vollgeschossen im östlichen und drei Vollgeschossen zuzüglich Staffelgeschoss im 
westlichen Gebäudeteil vorgesehen, der entsprechend der einzelnen Funktionen 
unterschiedlich gegliedert wird. Die Fassaden werden mit einem rötlichen Ziegel verblendet, die 
Flachdächer zum Teil begrünt. Die Fenster sind in weiten Bereichen bodentief gestaltet, um den 
Bewohnern einen ungehinderten Blick ins Freie zu ermöglichen. 

 
Schnitt Ost-West durch das Vorhabengebiet (HS-Architekten, Hamburg) 

Das Erdgeschoss wird über einen attraktiv gestalteten Vorplatz erschlossen, hier befinden sich 
die Rezeption und die Verwaltung. In Richtung des westlichen Parks ist die Tagepflege 
angeordnet, die einen eigenen Bereich innerhalb des Gebäudes bildet. Den nördlichen 
Abschluss bildet ein Café, das sich mit seinen Außenbereichen nach Osten zum Vorplatz und 
nach Westen in zum Park hin orientiert.  
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Weitere Zielsetzungen sind eine gestalterisch ansprechende und umweltverträgliche 
Umsetzung der Bebauung sowie die Aufnahme von Regelungen zum Maß der Nutzung und zur 
Grünordnung, die eine städtebaulich verträgliche Einbindung in die Umgebungsbebauung und 
die Schaffung von grünen Übergansbereichen sicherstellen. 

Zu würdigen sind ebenfalls die verkehrlichen Aspekte und die gesicherte Erschließung sowie 
die geordnete Ver- und Entsorgung des Plangebietes. 

Die wesentlichen städtebaulichen Ziele bei der Planung sind zusammengefasst 

- die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Bebaubarkeit der 
zur Verfügung stehenden Flächen zur Abrundung und Ergänzung der bestehenden 
Bebauung, 

- die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener 
Ortsteile sowie die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche, 

- die positive Weiterentwicklung des Orts- und Landschaftsbildes, 

- die Erfüllung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, 

- die Berücksichtigung der Belange des Natur- und Umweltschutzes. 

5.3. Wesentliche Auswirkungen der Planung 

Durch die vorliegende Planung wird die städtebauliche Gestalt des Plangebietes nachhaltig 
verändert.  

Auf dem bislang als Gartenmarkt und überwiegend als Grünflächen genutzten Planbereich 
erfolgt eine Neubebauung und damit die Nachnutzung einer innerörtlichen, bislang 
untergenutzten Fläche, die dazu beitragen wird, dass Wohnungsangebot insbesondere für 
ältere Menschen in Kronshagen wesentlich zu verbessern. 

Die bestehenden Grünstrukturen insbesondere im zentralen, für die Anlage der Tiefgarage 
vorgesehen Bereiches des Gebietes müssen annähernd vollständig entfernt werden. Darunter 
befindet sich auch ein gesetzlich geschütztes Stillgewässer. Bei den Baumpflanzungen handelt 
sich jedoch häufig um nicht-heimische Arten oder gärtnerische Züchtungen, die keine 
besondere ökologische Bedeutung für den Naturhaushalt aufweisen. 

Die Bebauung durch Gebäude, Tiefgarage und Straßen sowie die Errichtung von 
Nebenanlagen werden zu einer Versiegelung und einer Beeinträchtigung der natürlichen 
Funktionen des Bodens führen. Ein Ausgleich hierfür wird im Rahmen des Verfahrens ermittelt 
und verbindlich festgesetzt. 

Die Höhe der geplanten Gebäude wird teilweise größer sein als die der Umgebungsbebauung. 
In den Randbereichen nimmt die geplante Bebauung jedoch den Maßstab der umgebenden 
Bebauung auf. 

Die zusätzliche Verkehrsbelastung der umliegenden Bebauung insbesondere am Suchsdorfer 
Weg durch Bewohner und Nutzer der geplanten Bebauung wird sich im Verhältnis zur 
bisherigen Belastung durch den Gartenmarkt nicht erhöhen. Allerdings verschiebt sich die 
Belastung von der bisherigen Zufahrt zum ehemaligen Gartenmarkt etwas nach Norden auf die 
Achse der Hauptzufahrt in das Plangebiet. 

Zu berücksichtigen ist die durch den Verkehr entstehende Lärmbelastung der geplanten und 
bestehender Nutzungen sowie die Ordnung der Verkehrsabläufe. Deren Auswirkungen werden 
im Rahmen einer schalltechnischen sowie einer verkehrlichen Stellungnahme bewertet und 
berücksichtigt. 

Die Auswirkungen gewerblicher Lärmemissionen werden ebenfalls durch eine lärmtechnische 
Untersuchung betrachtet und entsprechende Vorgaben zum Lärmschutz in die Planung 
übernommen. 

Weitere erhebliche und daher zu vermeidende Beeinträchtigungen benachbarter Nutzungen 
durch die Neubebauung sowie Beeinträchtigungen der geplanten Nutzungen untereinander 
oder durch bereits vorhandene Nutzungen selbst sind nicht erkennbar. 

Insgesamt erfolgen durch die vorliegende Planung eine Aufwertung und Verbesserung der 
räumlichen und städtebaulichen Situation in diesem Bereich Kronshagens. 

Die ausführliche Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt 
schutzgutbezogen im Umweltbericht, der im weiteren Verfahrensablauf entwickelt wird. 
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5.4. Alternativenprüfung 

Eine Prüfung alternativer Standorte entfällt im vorliegenden Fall. Es ist planerischer Wille der 
Gemeinde, den Planbereich als innerörtliche Potentialfläche zu überplanen und neu zu 
gestalten. Somit erfolgt die Planung standortbezogen.  

Auch hinsichtlich der Standorteignung vergleichbare Flächen für eine Nutzung in dem 
vorgesehenen Umfang sind zudem innerhalb des Gemeindegebietes nicht vorhanden. 

Im Rahmen vorbereitender Planungen (eingeschränkter städtebaulich-hochbaulicher 
Wettbewerb durch den Vorhabenträger) wurden Planungsvarianten erarbeitet und auf ihre 
Qualitäten sowie Auswirkungen hin überprüft und bewertet. 

Weitere Inhalte der Planung haben sich aus den erfolgten Abstimmungen zwischen der 
Gemeinde und dem Vorhabenträger entwickelt. 

Das nun vorliegende Bebauungskonzept als Grundlage für die Ausarbeitung des VB-Planes 
spiegelt das Ergebnis der vorbereitenden Planungen und Abstimmungen wider. 

6. PLANINHALT UND FESTSETZUNGEN 

Grundlage für die Ausarbeitung der inhaltlichen Festsetzungen ist der vorliegende Entwurf des 
Vorhaben- und Erschließungsplanes, der mit dem Gesamtlageplan und Detailplänen vorliegt. 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) ist Bestandteil des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes. Für den Bereich des VEP wird textlich festgesetzt, dass im Rahmen der 
festgesetzten Nutzung nur die Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der 
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat. 

Weitere Konkretisierungen der Vorhaben erfolgen demnach im Durchführungsvertrag. 
Änderungen des Durchführungsvertrages oder der Abschluss eines neuen 
Durchführungsvertrages sind zulässig. 

6.1. Planungsrechtliche Festsetzungen 

Hinsichtlich der künftigen Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung wurden zwei 
Festsetzungsvarianten geprüft. Dies umfasste die Festsetzung von reinen und allgemeinen 
Wohngebieten (WR / WA) oder eines Sonstigen Sondergebietes (SO) mit entsprechender 
Zweckbestimmung. 

Vorliegend wird für die angestrebte Wohnbebauung mit Mehrfamilienhäusern sowie das 
Zentralgebäude, den Darstellungen des Flächennutzungsplanes entsprechend, die Festsetzung 
eines WR-Gebietes nach § 3 BauNVO für die Mehrfamilienhäuser und eines WA-Gebietes nach 
§ 4 BauNVO für das Zentralgebäude vorgesehen. Die Teilgebiete 1 bis 4 werden als reine 
Wohngebiete festgesetzt, da bereits über den VB-Plan verbindlich gesteuert werden soll, dass 
hier ausschließlich Wohnnutzungen zulässig sind. Dabei erfolgt eine Feinsteuerung der 
zulässigen Nutzungen sowohl für die WR-Gebiete als auch für das WA-Gebiet. 

Für die Teilgebiete 1 bis 4 des festgesetzten reinen Wohngebietes (WR) steht dabei der 
Ausschluss von störenden Nutzungen oder solchen Nutzungen, die nicht den planerischen 
Zielsetzungen der Gemeinde für das Plangebiet entsprechen, im Vordergrund. Im Rahmen der 
Feinsteuerung werden hier gemäß § 1 (6) BauNVO die ausnahmsweise zulässigen 
Einrichtungen und Anlagen nach § 3 (3) Nr. 1 BauNVO (Läden und nicht störende 
Handwerksbetriebe, die zur Deckung des täglichen Bedarfs für die Bewohner des Gebiets 
dienen, sowie kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes) ausgeschlossen, da sie dem 
angestrebten Charakter des Gebietes nicht entsprechen und sich störend auf ihr Umfeld 
auswirken könnten. 

Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA) sind gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO 
Einrichtungen und Anlagen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 sowie 4 und 5 BauNVO 
(Beherbergungsbetriebe, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) nicht zulässig. Auch diese 
Nutzungen werden ausgeschlossen, da sie dem angestrebten Charakter des Gebietes nicht 
entsprechen und sich störend auf ihr Umfeld auswirken könnten 

In allen Teilgebieten werden Zweit- bzw. Nebenwohnungen ausgeschlossen. Das Gebiet soll 
ausschließlich einer Dauerwohnnutzung zugutekommen. 

Auf Grund der Trennung durch private Verkehrsflächen, der inneren Gliederung und 
unterschiedlicher Festsetzungen zum Maß der Nutzung wird das Reine Wohngebiet in vier 
Teilgebiete untergliedert. Zur eindeutigen Bestimmung der einzelnen Baufelder innerhalb der 
Baugebiete erhalten diese eine durchlaufende Nummerierung. 
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Die Festsetzung der überbaubaren, durch Baugrenzen definierten Grundstücksflächen 
(Baufelder) gibt in allen Teilgebieten den Rahmen vor, innerhalb dessen die geplanten 
Bauvorhaben verwirklicht werden können. Die Festsetzung orientiert sich relativ eng an dem 
vorgegebenen Bebauungskonzept, um dieses zu sichern. Die festgesetzten Baugrenzen dürfen 
ausschließlich durch Balkone um maximal 2,00 m überschritten werden. 

Das Maß der Nutzung wird für alle Baugebiete über die Festsetzung eines absoluten Wertes für 
die maximale Grundfläche der baulichen Anlagen in den einzelnen Baufeldern gesteuert.  

Die durch die Vorhabenplanung ermittelte Grundflächenzahl (GRZ) für das Gesamtgebiet liegt 
bei ca. 0,27. Für den Bereich der Wohnbebauung bzw. der reinen Wohngebiete liegt sie bei ca. 
0,23. Da die Absicherung des Planungskonzeptes über die Festsetzung von einzelnen 
Bauflächen für die Standorte der geplanten Gebäude erfolgen soll, bietet sich hier die 
Festsetzung des Maßes der Nutzung über die maximal zulässige Größe der Grundfläche der 
einzelnen Baukörper an. 

Klarstellend ist hier festgesetzt, dass in den Teilgebieten 1 und 4 des festgesetzten reinen 
Wohngebietes (WR) die festgesetzte Grundfläche für die Summe der baulichen Anlagen je 
Baufenster und in den Teilgebieten 2 und 3 des festgesetzten Reinen Wohngebietes (WR) und 
innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA) die festgesetzte Grundfläche für 
die Summe der baulichen Anlagen innerhalb des jeweiligen Baufensters gilt. 

Ausschließlich zugunsten von Balkonen und an das Gebäude herangebauten Terrassen darf 
die festgesetzte maximal überbaubare Grundfläche in den Teilgebieten des Allgemeinen 
Wohngebietes um maximal 15% der für die Baufelder jeweils festgesetzten Grundfläche 
überschritten werden. Diese Festsetzung erfolgt, da die Maßfestsetzungen auf die 
Hauptbaukörper innerhalb der relativ eng geschnittenen Baufenster ausgelegt sind, Balkone 
und an das Gebäude herangebaute Terrassen jedoch auch außerhalb der Baufelder auf die 
Grundfläche anzurechnen sind. Klarstellend ist ergänzt, dass die Regelungen des § 19 
BauNVO hiervon unberührt bleiben. 

Für eine zweckentsprechende Nutzung der Grundstücke wird es erforderlich weitere Flächen 
für z.B. Tiefgaragen und Stellplätze sowie deren Zufahrten zu überbauen bzw. zu versiegeln. 
Innerhalb der festgesetzten Baugebiete darf gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO durch die 
Grundflächen der Anlagen nach § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO (Tiefgaragen und offene 
Stellplätze mit ihren Zufahrten, Wegeflächen, Zufahrt zur Anlieferung, Anlagen für die 
Müllentsorgung) eine maximale Grundfläche von 7.500 m² zusätzlich überbaut werden. Dieser 
Wert ist für die Bilanzierung des Eingriffs in das Schutzgut Boden maßgebend. 

Eine weitere Steuerung des Maßes der Nutzung insbesondere auch zur Einbindung der 
Bebauung in das vorhandene Gelände und die Umgebungsbebauung erfolgt durch die 
Festsetzung der maximalen Anzahl der Vollgeschosse sowie durch Höhenfestsetzungen für die 
Höhe des Erdgeschossfertigfußbodens und die Gesamthöhe der Gebäude. 

Die festgesetzte Gebäudehöhe ist dabei auf die Höhe des Erdgeschossfertigfußbodens 
bezogen, die in den reinen Wohngebieten eine Höhe von 14,50 m über NHN (Normal-Höhen-
Null) und in dem festgesetzten allgemeinen Wohngebiet eine Höhe von 16,00 m über NHN 
(Normal-Höhen-Null) nicht überschreiten darf. Die Differenzierung ergibt sich aus dem 
vorhandenen und zu berücksichtigenden Geländeverlauf. Gebäudehöhe im Sinne der 
Festsetzung ist der obere Abschluss des Gebäudes. 

Die festgesetzten Gebäudehöhen dürfen durch Bauelemente zur Gewinnung von 
Sonnenenergie um maximal 0,50 m und durch Abgas- und Lüftungsschornsteine sowie 
sonstige technische Anlagen um maximal 1,00 m überschritten werden. 

Diese Festsetzung dient zum einen der Klarstellung hinsichtlich der Errichtung derartiger 
Anlagen auf der anderen Seite jedoch auch der gestalterischen Einbindung insbesondere von 
Solaranlagen, die das Dach nicht wesentlich überragen und dementsprechend für den 
Betrachter vom Straßenniveau aus nicht in Erscheinung treten sollen. 

Die Höhe des in der Planzeichnung festgesetzten überdachten Zufahrtsbereiches zur 
Tiefgarage (TGa-Z) darf eine maximale Höhe von 18,25 m über Normalhöhennull (NHN) nicht 
überschreiten. 

Eine Festsetzung der maximalen Geschossfläche wird nicht vorgenommen, da mit der Vorgabe 
der maximalen Grundfläche der baulichen Anlagen und den Höhenfestsetzungen, in 
Verbindung mit den im Rahmen der örtlichen Bauvorschriften getroffenen Festsetzungen zur 
Ausbildung der Dächer, die zulässige Kubatur der Gebäude hinreichend definiert ist. 

Für die Baufelder innerhalb der Teilgebiete 1 bis 4 des reinen Wohngebietes wird eine offene 
Bauweise festgesetzt. Für das allgemeine Wohngebiet wird auf Grund der vorgesehenen 
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Gebäudelänge von über 50,0 m eine abweichende Bauweise gemäß § 22 (4) BauNVO 
festgesetzt. 

Die Standorte der geplanten Tiefgarage sowie der offenen Stellplätze sind in der Planzeichnung 
entsprechend festgesetzt. Oberirdische Stellplätze sind ausschließlich innerhalb der hierfür 
festgesetzten Flächen als offene Stellplätze zulässig, Garagen oder Carports sollen hier nicht 
entstehen und werden dementsprechend ausgeschlossen. Eine Ausnahme bilden hier lediglich 
die zwei südwestlich des Baufeldes 13 festgesetzten Stellplätze. 

Innerhalb der hierfür festgesetzten Fläche (TGa-Z) innerhalb der Fläche für Tiefgaragen (TGa) 
ist ein überdachter Zufahrtsbereich nach Maßgabe der Textziffern 4.4 und 9.2 zulässig. Als 
weitere Nebenanlagen sind Flächen für Müllstandplätze flächig festgesetzt. 

Tiefgaragenaufgänge außerhalb von Gebäuden dürfen einen Wetterschutz (Überdachung und 
Seitenwände) erhalten. Eine maximale Höhe des Wetterschutzes von 3,00 m über dem fertig 
hergestellten Gelände am Herstellungsort darf dabei nicht überschritten werden. 

6.2. Grünordnerische Festsetzungen 

Innerhalb des Plangebietes vorhandene Grünstrukturen können in den für eine Bebauung 
vorgesehenen Flächen auf Grund des Umfanges der angestrebten baulichen Nutzung nur in 
Teilbereichen nachhaltig erhalten werden. Dies umfasst insbesondere vorhandene 
Grünstrukturen und Einzelbäume am nordöstlichen Rand des Plangeltungsbereiches. 
Vorhandene Hecken sind zu erhalten und Lücken mit Gehölzen entsprechend der Artenlisten zu 
schließen.  

Die Kronen der festgesetzten Bäume überschneiden sich geringfügig mit den vorgesehenen 
Baufenstern. Im Sinne der effizienten Ausnutzung der letzten größeren in Kronshagen für eine 
bauliche Entwicklung zur Verfügung stehenden Fläche soll hieran auch festgehalten werden. Es 
soll dennoch sichergestellt werden, dass die Bäume im Zuge der Umsetzung der 
Baumaßnahmen erhalten bleiben. 

Bei Abgang festgesetzter Gehölze sind gleichwertige Ersatzpflanzungen entsprechend der 
Artenlisten und nach Maßgabe der textlichen Festsetzungen vorzunehmen. 

Innerhalb des Plangebietes ist zugunsten der inneren Durchgrünung und als Ersatz für 
fortfallende Baumstandorte die Neuanpflanzung von insgesamt 85 Bäumen vorgesehen und mit 
Vorgaben zur Artenauswahl und Pflanzqualität festgesetzt. Die zusätzlich erforderliche 
Ersatzpflanzung von weiteren 94 Bäumen erfolgt extern.  

In den Randbereichen nach Nordwesten, Westen und Süden erfolgen Anpflanzungen auf 
unterschiedlich breiten Pflanzstreifen. Auch hierzu sind Vorgaben zur Artenauswahl und zu 
Pflanzqualitäten festgesetzt. 

6.3. Örtliche Bauvorschriften 

Im Sinne der Bewahrung des Ortsbildes und einer guten Einfügung der Neubauten und 
baulichen Veränderungen in das Ortsbild werden im Plangebiet im Rahmen der Festsetzung 
von örtlichen Bauvorschriften gemäß § 86 LBO die äußere Gestaltung der baulichen Anlagen, 
bezüglich der Form und der Material- und Farbgebung, der Werbeanlagen sowie der nicht 
überbauten Grundstücksflächen, der Stellplatzanlagen und der Einfriedungen geregelt werden, 
um eine ansprechende und harmonische Einfügung der geplanten Gebäude in die 
Umgebungsbebauung und die umgebende Landschaft gewährleisten zu können. 

Im Rahmen der Regelungen zugunsten einer homogenen und ansprechenden baulichen 
Gestaltung erfolgen Festsetzungen hinsichtlich der Fassadengestaltung und zur Ausbildung der 
Dächer. 

Im gesamten Plangebiet ist die Gestaltung der Fassaden der Hauptgebäude nur zulässig in 
rotem bis rotbraunem Verblendmauerwerk. Die Fassadengestaltung ist für die Gebäude in allen 
Baufeldern im gleichen Farbton auszuführen. 

Für Teilflächen der Fassaden ist bis zu einem maximalen Flächenanteil von 15% der 
Fassadenflächen eine abweichende Gestaltung zulässig. Der festgesetzte prozentuale Anteil 
gilt je Gesamtansichtsfläche der jeweiligen Fassade. Für untergeordnete Fassadenelemente 
sind auch andere Materialien und Farben zulässig. 

Die Dächer der Hauptgebäude sowie die Überdachung der Tiefgaragenzufahrt sind als 
Flachdächer auszubilden und mit einem Gründach einzudecken. 

Die Verwendung von Bauelementen zur Gewinnung von Solarenergie (Solaranlagen) ist 
ausschließlich auf den Dachflächen und an den Fassaden der Hauptgebäude zulässig. Auf 
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Dachflächen müssen die Solaranlagen zu den seitlichen Rändern der Hauptdächer einen 
Mindestabstand von 0,75 m einhalten. 

Damit ist klargestellt, dass sich diese Nutzung auf die hochbaulichen Anlagen beschränkt. 
Weitergehende Regelungen erfolgen zugunsten einer weitgehend uneingeschränkten Nutzung 
von Solaranlagen nicht. 

Im gesamten Plangebiet müssen sonstige technische Anlagen auf den Dachflächen zu den 
seitlichen Rändern der Hauptdächer einen Mindestabstand von 3,00 m einhalten. Bei derartigen 
Anlagen kann es sich z.B. um Lüftungseinrichtungen handeln, die mit ihrem Volumen nicht von 
der Straße aus einsehbar sein sollen. 

Für das gesamte Plangebiet erfolgen Regelungen zur Zulässigkeit und Gestaltung von 
Werbeanlagen, die dafür Sorge tragen sollen, dass diese innerhalb des überwiegend von 
Wohnnutzungen geprägten Gebietes nicht störend in Erscheinung treten. 

Diese Regelungen umfassen den generellen Ausschluss von Fremdwerbung sowie hinsichtlich 
am Gebäude angebrachter Werbeanlagen deren maximale Einzel- und Gesamtgröße und 
hinsichtlich freistehender Werbeanlagen deren Anzahl, Größe und Höhe über dem Gelände. 

Sollten Werbeanlagen mit Licht gestaltet werden, so ist diese in einer zurückhaltenden Art und 
Weise mit indirekter Beleuchtung auszuführen. Nicht zulässig sind hier insbesondere 
Werbeanlagen mit wechselndem, weit strahlendem, reflektierendem oder bewegtem Licht sowie 
Lichtwerbung in grellen Farben und mit Farbenvielfalt. Hinsichtlich der Fernwirkung kann 
insbesondere das Licht von in den Himmel oder horizontal abstrahlenden Scheinwerfern zu 
Beeinträchtigungen der Umgebung führen. 

Zur Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen und zur Reduzierung des 
Oberflächenwasserabflusses ist geregelt, dass die privaten und öffentlichen Stellplatzflächen für 
Pkw sowie die privaten Wegeverbindungen in wasser- und luftdurchlässiger Bauweise 
herzustellen sind. Die Gestaltung ist zulässig als Grandfläche, mit Rasengitterbauelementen 
oder mit einem Pflaster mit großem Fugenanteil. 

Weitergehende Regelungen zur Gestaltung werden Bestandteil des Durchführungsvertrages. 

7. UMWELTPLANUNG 

Zu der Planung ist eine Umweltprüfung durchzuführen. Zur Vorbereitung auf die 
Verfahrensschritte der Bauleitplanung wurden die Auswirkungen der Planung durch das Büro 
GFN aus Kiel aus naturschutzfachlicher Sicht untersucht und gemeinsam mit Angaben zu 
möglichen Kompensationsmaßnahmen für den VB-Plan Nr. 42 in einem Umweltbericht 
dargestellt. Dieser ist als Kapitel 13 Bestandteil der Begründung. 

In diesem sind die artenschutzrechtlichen Belange geprüft, eine Bilanzierung des Eingriffes in 
Natur und Landschaft vorgenommen und Vorschläge zu Ausgleichsmaßnahmen und 
grünordnerischen Festsetzungen getroffen worden. Die ausführlichen Beschreibungen sind 
dem Umweltbericht zu entnehmen. Die Festsetzungsvorschläge sind, soweit sie 
festsetzungsfähig sind, als textliche Festsetzungen in den Text Teil B des VB-Planes Nr. 42 
aufgenommen worden. 

7.1. Eingriffsregelung 

Mit dem Vorhaben sind Eingriffe gem. § 14 BNatSchG i. V. m. § 8f LNatSchG verbunden. Gem. 
§ 15 (1) BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Unvermeidbare Eingriffe sind 
gemäß § 15 (2) BNatSchG so auszugleichen oder zu ersetzen, dass keine erheblichen 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes zurückbleiben. 

Ziel von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ist es, Beeinträchtigungen des 
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes so gering wie möglich zu halten. Im Umweltbericht 
werden Maßnahmen definiert, die zwingend umzusetzen sind, um Beeinträchtigungen durch die 
Planung zu minimieren bzw. zu vermeiden. Die Maßnahmen umfassen zu Brutvögeln eine 
Bauzeitenregelung, Maßnahmen zur Vergrämung und zur Besatzkontrolle, zu Amphibien den 
Abfang von Individuen und deren Umsiedlung sowie zu Fledermäusen entsprechende 
Bauzeitenregelungen. 

Nach den Vorgaben des Runderlasses zum Verhältnis der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung zum Baurecht ist bei der Bemessung des Kompensationsbedarfs von Flächen 
mit 

- allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz 
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Weitergehende Aussagen können der verkehrlichen Stellungnahme entnommen werden, die 
dieser Begründung als Anlage beigefügt ist. 

9.2. Technische Infrastruktur 

Die Neubebauung innerhalb des Plangebietes kann an vorhandene Leitungen in den 
umliegenden Straßen insbesondere im Suchsdorfer Weg angeschlossen werden. 

Die Ableitung des Regen- und Schmutzwassers soll im Trennsystem erfolgen. Hinsichtlich der 
Ableitung des Schmutz- und des Regenwassers ist die Ausarbeitung eines 
Entwässerungskonzeptes erfolgt, das mit der unteren Wasserbehörde des Kreises Rendsburg-
Eckernförde abgestimmt wurde. 

Gemäß eines hydraulischen Gesamtkonzeptes für das gesamte Gemeindegebiet kann von dem 
Plangebiet eine Gesamtmenge von 80,0 l/s in die öffentliche Kanalisation eingeleitet werden. 
Durch die geplante Herstellung von drei unterirdischen Rückhaltbecken mit einer 
Abflussreduzierung auf 3,0 l /s bzw. 20,0 l/s kann eine Verbesserung und Reduzierung der 
Belastung der nachfolgenden Vorfluter erreicht werden. 

 
Lageplan zum Regenwasser-Entwässerungskonzept (Ingenieurgesellschaft Siebert und Partner) 

Zur Verbesserung der Wasserhaushaltsbilanz sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

- Begrünung der Dächer der Hauptgebäude, 

- Ableitung des Dachflächenwassers über Mulden, 

- Herstellung von zwei Erdmulden mit einer Tiefe von ca. 0,50 m und einer Fläche von 400,0 
m² bzw. 500,0 m², 

- Drosselung der Einleitmenge Nord auf 20,0 l/ mit Erstellung eines unterirdischen 
Rückhaltebeckens mit 13,0 m³ Volumen, 

- Drosselung der Einleitmenge West auf 20,0 l/ mit Erstellung eines unterirdischen 
Rückhaltebeckens mit 21,0 m³ Volumen, 

- Drosselung der Einleitmenge Ost auf 3,0 l/ mit Erstellung eines unterirdischen 
Rückhaltebeckens mit 23,0 m³ Volumen, 

- Ableitung des Dachflächenwassers des Zentralgebäudes in eine Baumrigole. 
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 - die Schlussbestimmungen (§ 18). 

 Über den Durchführungsvertrag verpflichtet sich der Vorhabenträger alle anfallenden Kosten der 
Planung und Plandurchführung insbesondere auch auf öffentlichen Flächen zu übernehmen. 

13. UMWELTBERICHT (GESONDERTER TEIL) 

Das Kapitel 13 umfasst den Umweltbericht, der durch das Büro Gesellschaft für 
Freilandökologie und Naturschutzplanung mbH, Kiel erarbeitet wurde. Zur besseren Lesbarkeit 
ist der Umweltbericht als Dokument mit eigenem Inhaltsverzeichnis Bestandteil der 
Begründung. 
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Abbildung 1: Auszug aus dem Vorhabenplan (HS Architekten PartGmbB, Stand 18.01.2023) 

2 Inhalt und Ziel der Bauleitpläne 

2.1 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich ist rund 2,5 ha groß und liegt im westlichen Bereich des 
Bebauungszusammenhanges von Kronshagen. Angrenzend an den Geltungsbereich 
befindet sich vorrangig Wohnnutzung. Lediglich südlich des Geltungsbereichs befindet sich 
eine ungenutzte Fläche.  

2.2 Festsetzungen 

Der Geltungsbereich ist in 5 Teilgebiete unterteilt, wobei in den Teilgebieten 1-4 reine 
Wohngebiete und im Teilgebiet 5 ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt wird. Insgesamt 
werden 12 Gebäude gebaut. 

Im Teilgebiet 1 werden die Gebäude 1 und 2 errichtet. Hier ist die maximale Größe der 
überbaubaren Grundfläche auf 575 m² festgelegt. Die Gebäudehöhe darf 9,50 m nicht 
überschreiten und es ist eine offene Bauweise vorgesehen. Die Gebäude dürfen zwei 
Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss haben.  

Das Teilgebiet 2 umfasst die geplanten Häuser 3-6. Die maximal überbaubare Grundfläche 
ist unterschiedlich, das Gebäude 3 darf maximal 275 m² groß sein, die Gebäude 4 und 6 
maximal 500 m² und das Gebäude 5 maximal 425 m². Die Gebäudehöhe darf 9,50 m nicht 
überschreiten und es ist ebenfalls eine offene Bauweise mit zwei Vollgeschossen und einem 
Staffelgeschoß vorgesehen. 

Im Teilgebiet 3 werden 3 Gebäude (7, 8, 9) errichtet. Die maximal überbaubare Fläche des 
Gebäudes Nr. 7 umfasst 275 m², die des Gebäudes Nr. 8 425 m² und des Gebäudes Nr. 9 
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500 m². Die Gebäudehöhe ist auf 12,50 m begrenzt, die Anzahl der Vollgeschosse ist auf 
drei festgelegt. Es ist zudem je ein Staffelgeschoß vorgesehen. 

Im Teilgebiet 4 sind die Gebäude 10 und 11 geplant. Die überbaubare Grundfläche ist auf 
500 m² begrenzt, die Gebäudehöhe auf 12,50 m. Die Bauweise ist offen und es sind je 
Gebäude drei Vollgeschosse und ein Staffelgeschoß vorgesehen. 

Das Teilgebiet 5 umfasst das Zentralgebäude, welches an ein Wohngebäude angegliedert 
werden soll (Gebäude Nr. 12). Die überbaubare Grundfläche beträgt 1.725 m². Das Gebäude 
ist in drei Teile gegliedert, wobei der mittlere und östliche Teil drei Vollgeschosse haben soll, 
während für den westlichen Teil nur zwei Vollgeschosse vorgesehen sind. Im mittleren 
Bereich ist zudem ein Staffelgeschoss geplant. Daraus ergeben sich unterschiedliche 
Gebäudehöhen. Der mittlere Gebäudeteil darf bis zu 14,50 hoch sein, der östliche Teil 
10,70 m und der westliche 7 m. Es ist eine abweichende Bauweise vorgesehen. 

Die festgesetzte maximal überbaubare Grundfläche darf ausschließlich zugunsten von 
Balkonen und an das Gebäude herangebauten Terrassen um maximal 15 % der für die 
Baufelder jeweils festgesetzten Grundfläche überschritten werden. Innerhalb des 
festgesetzten Allgemeinen Wohngebiets (WA) darf gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO 
durch die Grundflächen der Anlagen nach § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO (Tiefgaragen und 
offene Stellplätze mit ihren Zufahrten, Wegeflächen, Zufahrt zur Anlieferung, Anlagen für die 
Müllentsorgung) eine maximale Grundfläche von 7.500 m² zusätzlich überbaut werden. 

Die Erschließung des Gebiets erfolgt vom Suchsdorfer Weg. Mittig wird in Nord-Süd-
Richtung ein Fußgängerweg angelegt, darüber hinaus werden Flächen für die Ver- und 
Entsorgung sowie für Rettungsdienste, Anlieger und für die Gemeinde Kronshagen angelegt. 
Im Osten sind an vier Stellen insgesamt 40 Stellplätze geplant, darüber hinaus werden 
Tiefgaragen gebaut. In allen Teilgebieten werden Baumfällungen erforderlich, es werden 
aber auch im gesamten Geltungsbereich 85 Bäume neu gepflanzt. Zentral sollen zwei 
Regenrückhaltebecken angelegt werden. 
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Abbildung 2: Auszug aus der Planzeichnung (Entwurf, Guntram Blank, Stand 27.01.2023)  

3 Planungsgrundlagen 

3.1 Lage im Raum 

Der im Kreis Rendsburg-Eckernförde gelegene Geltungsbereich befindet sich am westlichen 
Rand des Bebauungszusammenhanges der Ortschaft Kronshagen und grenzt an die 
Landeshauptstadt Kiel. 

Der Geltungsbereich ist von Wohnbebauung umgeben, lediglich im Süden schließt sich eine 
ungenutzte Fläche an. Der Suchsdorfer Weg befindet sich angrenzend an den 
Geltungsbereich. Durch die Nutzungsaufgabe des ehemaligen Gärtnereibetriebs und die 
fehlende Pflege hat in einigen Bereichen eine Sukzession begonnen. Insbesondere im 
Süden ist der Geltungsbereich mit Bäumen und Sträuchern bestanden.  
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Abbildung 4: Flächen des Biotopverbundes im Umfeld des Geltungsbereichs 

3.3 Ziele und Vorgaben der Raumordnung und Landschaftsplanung 

Gemäß Regionalplan ist der Geltungsbereich dem Siedlungsbereich von Kiel mit der 

Funktion eines Oberzentrums zugeordnet. Die Gemeinde Kronshagen gilt als Stadtrandkern 

2. Ordnung. Westlich in rd. 300 m Entfernung verläuft die Begrenzung der Siedlungsachse 

von Kiel. Daran schließt sich unmittelbar westlich ein regionaler Grünzug an. Östlich in rd. 

420 m Entfernung verläuft eine Bahnstrecke.  

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Kronshagen stellt den Geltungsbereich als 
Wohnbaufläche dar. Der östlich des Geltungsbereichs gelegene Suchsdorfer Weg und der 
südlich gelegene Ottendorfer Weg gelten als sonstige örtliche und überörtliche 
Hauptverkehrsstraßen. 

Der Landschaftsrahmenplan trifft für den Geltungsbereich keine Aussagen. Die 

Kronshagen-Ottendorfer Au (rd. 880 m südwest-/westlich) ist als Gebiet mit besonderer 

Erholungseignung und als geplantes bzw. vorgeschlagenes Landschaftsschutzgebiet 
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dargestellt. Darüber hinaus wird auf die Verbundachsen des landesweiten Biotopverbunds 

sowie auf klimasensitive Böden an der Kopperpahler und der Kronshagen-Ottendorfer Au 

hingewiesen.  

Gemäß Landschaftsplan der Gemeinde Kronshagen (Büro für Landschafts- und 
Freiraumplanung Morgenroth 2000) soll der Geltungsbereich dem Siedlungsbau dienen.  

 

4 Beschreibung und Bewertung der Umwelt 

4.1 Mensch und Bevölkerung 

Der Geltungsbereich ist für die Wohnnutzung nicht erschlossen. Die Fläche wurde für einen 
Gartenmarkt genutzt, der jedoch seit mehreren Jahren nicht mehr betrieben wird. Nördlich, 
östlich und südlich des Geltungsbereichs befinden sich Wohngebäude.  

Der Geltungsbereich selbst ist für die Erholungsnutzung nicht erschlossen, aber gemäß der 
Wander- und Freizeitkarte des Landesvermessungsamtes für den Raum Kiel-Plön 
(Landesamt für Vermessung und Geoinformationen SH 2013) ist der Suchsdorfer und 
Otterndorfer Weg als regional bedeutender Radweg ausgewiesen. Von ihm zweigen 
mehrere Radwegevorschläge ab.   

Die Fläche liegt innerhalb des Bebauungszusammenhanges der Ortschaft Kronshagen und 
ist in den Planwerken für künftige Wohnnutzungen vorgesehen. Der Geltungsbereich hat 
damit eine hohe Bedeutung für die Bevölkerungsentwicklung. 

4.2 Boden und Fläche 

Der Geltungsbereich hat eine Größe von rund 2,5 ha. Auf dem Gelände sind ca. 0,5 ha voll- 
bzw. teilversiegelt. Das entspricht einem Anteil von rund 20 %. Das Grundstück ist ein 
ehemaliger Standort einer Gärtnerei.  

Der Boden besteht gemäß Landschaftsplan der Gemeinde Kronshagen aus mergeligen bzw. 
lehmigen Geschiebesanden. Der westliche Teil des Geltungsbereichs befindet sich auf 
Braunerde in Vergesellschaftung mit Parabraunerden. Der östliche Bereich befindet sich auf 
Pseudogleyböden in Vergesellschaftung mit Parabraunerden. Bei den vorliegenden 
Bodentypen handelt es sich um verbreitete Bodentypen ohne hervorzuhebende Bedeutung.  

4.3 Wasser  

Innerhalb des Geltungsbereichs und im unmittelbaren Umfeld befinden sich keine natürlichen 
Fließ- oder Stillgewässer. Innerhalb des Geltungsbereichs wurden lediglich Zier- und 
Fischteiche angelegt. Das nächstgelegene Fließgewässer, die Kronshagener Au, liegt rd. 
270 m südwestlich des Geltungsbereichs.  

Gemäß Umweltatlas liegt im Geltungsbereich kein oberflächennaher Grundwasserleiter. 
Sowohl der mengenmäßige als auch der chemische Zustand sind nicht gefährdet 
(https://umweltportal.schleswig-holstein.de, letzter Zugriff 18.10.2022).  
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Abbildung 5: Ruderalstandorte und urbane Siedlungsgehölze im Norden des Geltungsbereichs 

 
Abbildung 6: mit amerikanischem Stinktierkohl bestandener Zierteich im Süden des Geltungsbereichs 

 

Abbildung 7: (Teil)Versiegelte Flächen im Osten des Geltungsbereichs 
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Abbildung 8: Waldbereiche im südwestlichen Teil des Geltungsbereichs 

 
Abbildung 9: Knick im Wald 

 

Abbildung 10: Knickwall ohne Gehölze, angrenzend befindet sich eine aus überwiegend Hainbuche 

bestehende Baumreihe  






































































